
Ynmslauer Yireisblatt
Freitag, den 28. December 1888.

Verantwortlicher Redacteurz O. Spin. � Druck, Verlag und Expeditioiu O. Opitz in Namslatu

Amtlich er Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths

No. 488] Namslau, den 24. December 1888.
Jm Austrage des Herrn Ministers des Jnnern bringe ich bezüglich der Eintragung der

von Wittwen und geschiedenen Ehefrauen auszcrehelich geborenen Kinder in die Standesregister
den Herren Standesbeamten des Kreises folgendes zur Beachtung:

Sowohl nach gemeinem Recht, wie nach Preußischem allgemeinen Landrecht haben die
gedachten außerehelich geborenen Kinder keinen Anspruch auf den von der Mutter durct! ihre
Berheirathung erworbenen Namen; sie dürfen vielmehr als Familiennamen nur den Geburts-
namen der Mutter führen. Nur mit diesem letzteren Namen sind sie daher überall zu bezeich-
nen, wo sie in den Standesregistern als Anzeigende, Zeugen, Eheschließende auszuführen sind
-� desgleichen in den sie betreffenden Sterbeurkuiiden Was die Gebnrtsurkunden selbst betrifft,
so kommt in Betracht, daß nach dem Circular-Erlaß vom 20. December 1877  Minist«erial-
sblatt für die innere Verwaltung von 1878 S. 46! die Geburtsurkunde nach der Absicht des
Gesetzes nicht dazu bestimmt ist, die in Fällen der in Rede stehenden Art möglicher Weise
vorliegenden Zweifel darüber zu lösen, ob es sitt! um eine eheliche oder eine uneheliche Geburt
handelt. Es soll daher in die Geburtsurkunde bei den von Wittwen gebotenen Kindern ein
Vermerk über den Todestag des Mannes, � und ebenso bei den von geschiedenen Ehefrauen
geborenen Kindern ein Vermerk über den Tag der Entscheidung �- nicht aufgenommen wer-
den. Entsprechend den Musterbeispielen A. 1 und A. 2 Anlagen der Aussührungs-Verord-
nung des Bundesraths vom 22. Juni 1875  Cent1·alblatt für das Deutsche Reich S. 386!
sind daher in allen diesen Fällen die Geburtsanzeigen lediglich dahin zu fassen, daß von der
N. N. gebotenen N., Wittwe . geschiedenen Ehefrau! des N. N. pp. pp. ein Kind pp.
geboren worden sei, welches pp. die Vornamen pp. erhalten habe. Jn den nach § 10 der allgemeinen
Ausführungsverordnung von den Standesbeamten zum Geburtsregister zu führenden alphabes
tischen Sachregistern � welche nur dazu bestimmt sind, das Auffinden der bezüglichen Ein-
tragung im Standesregister zu ermöglichen � können die von Wittwen und geschiedenen Ehe-
stauen geborenen Kinder unbedenklich mit dem von der Mutter durch die Verheirathung er-
worbenen Namen ausgeführt werden, da hierrnit eine Vermuthung über die eheliche oder un-
eheliche Geburt nach keiner Nichtung begründet wird.

NO« 4891 Namslau, den 24. December 1888.
Es ist in neuerer Zeit wiederholt vorgekommen, daß die von dem überwachenden Beamten

vorgenommene Auslösung einer öffentlichen Versammlung seitens der vorgesetzten Polizeibehörde für
ungerechtfertigt hat erklärt werden müssen.
· Dies hat höheren Orts Veranlassung gegeben, Bestimmung dahin zu treffen, daß Seitens

der Polizeibehörden bei der Ueberwachung von Versammlungen, für welche nach den obwaltenden
Umständen ein polizeiliches Einschreiten in�s Auge zu fassen sein wird, ausschließlich solche Beamte
als Abgeordnete Verwendung sinden sollen, welche Energie mit Umsicht und Verständniß für die
zur Berathung gestellten Angelegenheiten in sich vereinigen.

Jndem ich den Herren Polizei-Verwaltern und Amts-Vorstehern des Kreises hiervon zur ge-
nauen Beachtung Kenntniß gebe, weise ich aus die unten abgedruckten §§ der Verordnung vom

i11. März 1850 nnd des Gesetzes gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der Socialdetnokratie
vom 21. October 1878 ergebenst hin und bemerke, wie es sich empfehlen wird, Sich der Ueberwachung
derartiger Versammlungen möglichst stets in eigener Person zu unterziehen und dadurch eine geeignete
Pdckzekkkchs Wirksamkeit zu sichern.
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Auszug ans der Verordnung damit. März 1850.
.  Ges.-S. S. 2-77.!

§ I. Von allen Versammlungen, in welchen öffentliche Angelegenheiten erörterFFM
berathen werden sollen, hat der Unternehmer mindestens 24 Stunden vor dem Beginne der Ver-
fammlung, unter Angabe des Ortes und der Zeit derselben, Anzeige bei der Ortspolizeibehörde
zu machen. Diese Behörde hat darüber sofort eine Bescheinigucig zu ertheilen. Beginnt die Ver-
sammlung nicht spätestens eine Stunde nach der in der Anzeige angegebenen Zeit, so ist die
später beginnende Versammlung als vorschriftsmäßig angezeigt nicht anzusehen. Dasselbe gilt,
wenn eine Versammlung die länger als eine Stunde ausgesetzten Verhandlungen wieder aufnimmt.

Hat eine Versammlung ohne die hiernach vorgeschriebene Anzeige stattgefunden, so trifft
gemäß § 12 der Verordnung den Unternehmer eine Geldstrafe von 15 bis 150 Mark oder Ge-
fängnißstrafe von 8 Tagen bis zu 6 Wochen, Denjenigen, der den Platz dazu eingeräumt hat und
Jeden, welcher in der Versammlung als Vorsteher, Ordner, Leiter oder Redner aufgetreten ist, eine
Geldstrafe von 15 bis 150 Mark.

§ 3. Wenn für die Versammlungen eines Vereins, welcher eine Einwirkung auf öffent-
liche Angelegenheiten bezweckt, Zeit und Ort statutenmäßig oder durch einen besonderen Beschluß
im Voraus feststeht, und dieses wenigstens 24 Stunden vor der ersten Versammlung zur Kenntniß
der Ortspolizeibehörde gebracht worden ist, so bedarf es einer besonderen Anzeige, wie sie der
§ 1 erfordert, für die einzelnen Versammlungen nicht.

§ 4. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, in jede Versammlung, in welcher öffentliche
Angelegenheiten erörtert oder berathen werden sollen, einen oder zwei Polizeibeamte oder eine
oder zwei andere Personen als Abgeordnete zu senden.

Die Abgeordneten dürfen, wenn sie Polizeibeamte sind, nur in ihrer Dienstkleidung und
unter ausdrücklicher Kundgebung ihrer dienftlichen Eigenschaft erscheinen. Sind sie nicht Polizei-
beamte, so müssen sie durch besondere Abzeichen erkennbar sein.

Den Abgeordneten muß ein angemessener Platz eingeräumt, ihnen auch auf Erfordern
durch den Vorsitzenden Auskunft über die Person der Redner gegeben werden.

Wird in einer Versammlung, entgegen der Vorschrift im § 4, den Abgeordneten der Orts-
polizeibehörde der Zutritt oder die« Einräumung eines angemessenen Platzes verweigert, so trifft den
Unternehmer und Jeden, welcher in der Versammlung als Vorsteher, Ordner oder Leiter aufgetreten
ist, Geldstrafe von 30 bis 300 Mark, oder Gefängniß von 14 Tagen bis zu 6 Monaten. Eine
gleiche Strafe hat der Vorsitzende zu gewärtigen, wenn er sich weigert, den Abgeordneten der Polizei-
behörde Auskunft über die Person der Redner zu geben, oder wenn er wissentlich unrichtige Aus-
kunft ertheilt. -

§ 5. Die Abgeordneten der Polizeibehörde sind, vorbehaltlich des gegen die Betheilig-
ten gefetzlich einzuleitenden Strafverfahrens, befugt, sofort jede Versammlung aufzulösen, bezüglich
deren die Bescheinigung der erfolgten Anzeige  §§ 1 und 3! nicht vorgelegt werden kann. Ein
Gleiches gilt, wenn in der Versammlung Anträge oder Vorschläge erörtert werden, die eine Auf-
forderung oder Anreizung zu strafbaren Handlungen enthalten; -oder wenn in der Versammlung
Bewaffnete erscheinen, die, der Aufforderung des Abgeordneten der Obrigkeit entgegen, nicht ent-
fernt werden. s

§ 6. Sobald ein Abgeordneter der Polizeibehörde die Versammlung für aufgelöst er-
klärt hat, sind alle Anwesenden verpflichtet, sich sofort zu entfernen. Diese Erklärung kann
nöthigenfalls durch die bewaffnete Macht zur Ausführung gebracht werden.

Hat der Abgeordnete der Polizeibehörde. die Versammlung für aufgelöst erklärt, fo wird
derjenige, welcher sich nicht sofort entfernt, mit Geldstrafe von 15 bis zu 150 Mark oder mit Ge-
fängniß von 8 Tagen bis zu 3 Monaten bestraft. Wer außer den im Dienst befindlichen Polizei-
beamten in einer Versammlung bewaffnet erscheint, wird mit Gefängniß von 14 Tagen bis zu 6
Monaten bestraft.

§ 8. Für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in Versammlungen zu er-
örtern, gelten außer vorstehenden Bestimmungen nachstehende Beschränkungen:

a! sie dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen;
b! fie dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung

treten, insbesondere nicht durch Komite�s, Ausschüfse, Central-Organe oder ähnliche Einrich-
tungen oder durch gegenseitigen Schriftwechsel «

Werden diese Beschränkungen überschritten, so ist die Ortspolizeibehörde berechtigt, vor-
behaltlich des gegen die Betheiligten gesetzlich einzuleitenden Strafverfahrens, den Verein bis zur
ergehenden richterlichen Entscheidung  § 16! zu schließen.

Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge dürfen denVerfammlungen und Sitzungen
solcher politischen Vereine nicht beiwohnen. Werden dieselben auf die Aufforderung des anwesen-
den Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt, so ist Grund zur Auflösung der Versammlung oder
der Sitzung  §§ 5, 6! vorhanden.
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§ 9. Oeffentliche Versammlungen unter freiem Himmel bedürfen der vorgängigen
schriftlichen Genehmigung der Ortspolizeibehörde.

Die Genehmigung ist von dem Unternehmer, Vorsteher, Ordner oder Leiter derselben
mindestens achtundvierzig Stunden vor der Zusammenkunft nachzusuchen und darf nur versagt
werden, wenn aus Abhaltung der Versammlung Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung zu befürchten ist. _

Soll die Versammlung auf öffentlichen Plätzen, in Städten und Ortschaften, oder auf
öffentlichen Straßen stattfinden, so hat die Ortspolizeibehörde bei Ertheilung der Erlaubniß auch
alle dem Verkehr schuldigen Rücksichten zu beachten. Jm Uebrigen finden auf solche Versamm-
lungen die Bestimmungen der §§ 1, 4, 5, 6 und 7 Anwendung.

§ 10. Den in den vorhergehenden Paragraphen erwähnten Versammlungen werden
öffentliche Aufzüge in Städten und Ortschaften oder auf öffentlichen Straßen gleichgestellt. Bei
Einholung der Genehmigung ist der beabsichtigte Weg anzugeben. Gewöhnliche Leichenbegängnisse,
sowie Züge der Hochzeits-Versammlungen, wo diese hergebracht sind, kirchliche Prozesfionem Wall-
fahrten und Bittgänge, wenn sie in der hergebrachten Art stattfinden, bedürfen einer vorgängigen
Genehmigung und selbst einer Anzeige nicht.

Auszug aus dem Gesetz vom 21. October 1878.
 Reichs-Ges.-Blatt S. 351.!

§ 9. Versammlungen, in denen socialdemokratische, socialistische oder communistische,
auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zu
Tage treten, sind aufzulösen:

Versammlungen, von denen durch Thatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, daß sie
zur Förderung der im ersten Absatze bezeichneten Bestrebungen bestimmt sind, sind zu verbieten.

Den Versammlungen werden öffentliche Festlichkeiten und Aufzüge gleichgestellt.
§ 10. Zuständig für das Verbot und die Auflösung ist die Polizeibehörde.

No. 490] Namslau, den 17. December 1888.
Nach einer höheren Orts getroffenen Entscheidung ist auch zum Kleinhandel mit denatu-

rirtem Spiritus die im § 33 der Reichsgewerbeordnung vom I. Juli 1883 vorgeschriebene Con-
cession erforderlich.

Jndem ich die städtischen Polizei-Verwaltungen, sowie die Herren Amtsvorsteher des Kreises
hieraus aufmerksam mache, ersuche ich, die in ihren Bezirken wohnenden Gewerbetreibenden, welche
den bezeichneten Kleinhandel schon betreiben, zur Stellung des Antrages auf nachträgliche Ertheilung
der Concession beim Kreisausschuß zu veranlassen und denselben bis zur Ertheilung derselben den
Gewerbebetricb zu untersagen.

Jn Zukunft ist vor Beginn des Gewerbebetriebes die Ertheilung der Genehmigung nach-

zusuchen. 
Diejenigen Personen, welche zum Betriebe der Gast- oder Schankwirthschaft oder des Klein-
handels mit Branntwein und Spiritus eine Concession bereits besitzen, bedürfen �- falls sie auch
den Kleinhandel mit denaturirtem Spiritus betreiben ��� einer besonderen Concession hierzu selbst-
verständlich nicht.

No. 491] Namslau, den 20. December 1888.
Auf die in Stück Nr. 51 des Amtsblattes pro 1888 abgedruckte Bekanntmachung der

Hauptverwaltitng der Staatsschulden in Berlin vom l. December cr., betreffend die Verloosung von
Schuldverschreibungen der Staats-Anleihe von 1868 A. wird hierdurch mit dem Bemerken hinge-
wiesen, daß je ein Verzeichnis; der gekündigten Schuldverschreibungen in den Geschäftslokalen der
Königl. Kreis-Kasse, der Magisträte hier und in Reichthah sowie des Landraths-Amtes während der
Dienststunden zur Einsicht ausliegt.
No. 492] Namslau, den 22. December 1888.

Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Verwaltungsbericht der National-
Danks-Stiftung für Veteranen pro 1887 in meinem Bureau zur Einsicht ausliegt.
NO« 493l Namslau, den 20. December 1888.

Ver·pflichtet: ·
Der Registrator Herr Louis Barasch zu Namslau als StandesbeamtemStellvertreter des combinirten

Standesamtsbezirks Namslain »
Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.

Willen.



Nichtamtlicher Theil. «

Bekanntmachnng f»
Jn unser Genossenschaftsregister ist heute Folgendes eingetragen wordenki

Spalte I. Laufende Nummer: 2. l  «
Spalte 2. Firma der Genossenschaft:

Namslauer Nkolkerei  Eingetragene Genossenschaft!.
Spalte 3. Sitz der Genossenschaft: Namslain
Spalte 4. Rechtsverhältnisse der Genossenschaftx Der Gesellschafts-Vertrag ist am

3. September 1888 abgeschlossen und am 5. November 1888 den gesetzlichen
Vorschriften entsprechend abgeändert worden.

Gegenstand des Unternehmens ist: ,,Der Verkauf von Milch und» den aus der-
selben gewonnenen Produkten für gemeinschaftliche Rechnung der Genossenschafter.«

Die zeitigen Vorstandsmitglieder sind:
1. der Vorsitzende Rittergutsbesitzer und Königliche Rittmeister a. D. Paul von Busse zu

Polnisch-Marchwitz,
2. der Gutsbesitzer. Alexander Brauner zu Ober-Wilkau,
3. der Gutsbesitzer Hugo Kirsch zu Mittel-Wilkau.

»Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen unter der Un-
terschrift des Vorstandes oder unter der des Vorsitzenden« « « "

Die Veröffentlichung der Bekanntmachungen erfolgt imNamslauer Kreisblath »Der
Vorstand ist mit Genehmigung des Aufsichtsrathes jederzeit befugt, an Stelle dieses Vlattes ein
anderes zu wählen und hat von dieser Abänderung den Mitgliedern fchriftlich Kenntniß zu geben«

Die Einladung zu den Generalversammlungen muß vom Vorsitzenden unterzeichnet
und die betreffende Nummer des Blattes mindestens drei Tage vor der Generalversammlung aus-
gegeben sein.

Die Zeichnung Seitens des Vorstandes ,,erfolgt in der Art, daß mindestens zwei der
Mitglieder der Firma ihren Namen beifügen.�

Das Verzeichniß der Genossenschafter kann jeder Zeit bei dem Unterzeichneten Gerichte einge- «
sehen werden. «

Namslau, den 22. December 1888.
Königliches Amtsgerichtz Abtheilung IV.

Bekanntmaehung
Wir bringen hiermit zur Kenntniß der Betheiligten, daß:

1. am 2. Januar 1889 die zweite Rate Vorwerks-Pachtgeld pro 1888/89 fällig wird und
2. mit den Steuern pro Januar 1889 die Feuer-Societäts-Beiträge pro 1889 zur Einziehung

gelangen. 
Namslau, den 15. December 1888. i D e r Ni a g i st r a t.

äßefanntmacljung.
Montag den 31. December 1888 Vormittags 10 Uhr sollen in dem Liebrecht-

schen Hause am Töpferring »
pptr. 90 Ctr. RoggewKleie «

sowie diverse ausrangirte Magazin-Jnventarien
öffentlich meistbietend verkauft werden. ·

Hänigkiches Proviant-Amt Ylamskan

VorfchussVerein Namslau, eing. Gen.
Am 31.Deeember er. bleibt unser Geschäfts-

Lokal wegen Jahresabskhluß der Bücher siir jeden
Verkehr geschlossen.   i

Namslau, den 20. December 1888.
er or and. lB.PloRIl1e.  [fWerner. Pietsch.
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errn B. Wechmann
Genera am»: meiner auf 13 Welt-
mit höchsten Preise. prämirten

Diqueuren
llaktwig Kantnrnwicz, Posen.

habe ich für Namslau und Ueugegenvspein
und anderen Ausstellungem anlegt in Calentta  Salden!,

�jgxyvxa_ :"«::3«

Gegriindet 1823.

Bezugnehmend auf obige Annonce empfehle ich obengenannte
«»

zu mäßigen Preisen.
vorzügliche Liqueure

R. Wachmann.

Henkers

hee
O v HENKEL de Cz, D ÜSSELD ORF.

Verkaufsstellen durch Placate kenntlich.

�hat feines Aroma, schmeckt

kräftig, ist rein und billig.
se Neueste Erndte. se
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Yarzeccenverlåau
in Zalnosc per Grabow

VReldung ans Dominiunnwird fortgesetzt.
ez. Posen

w O v
 Im Ylamen des Honigs.

Jn der Strafsache gegen den Kutscher Johan n
F ried r ich in Eckersdorf geboren in Albrechtsdorß
Kreis Rosenberg, den 7. Dezember 1852, katholisch,
wegen Beleidigung, hat das Königliche Schöffew
gericht zu Namslau in der Sitzung vom 27. No-
vember 1888, an welcher Theil genommen haben:

1. Bieder, Amtsrichtey als Vorsitzendey
2. M a r te n s , Kupferschmiedemeister,

3. Franke, Kaufmann,
als Schöffem

Kotze, Amtsanwalh
als Beamter der Staatsanwaltschafh

Angermann, Actuar, als Gerichtsschreibey
für Recht erkannt:

der Kutscher Johann Friedrich zu Eckersdorf ist
der öffentlichen Beleidigung schuldig und wird
deshalb mit drei Mark Geldstrafe, im Unver-
mögensfalle mit einem Tage Gefängniß bestraft
und verurtheilt, die Kosten des Verfahrens zu
tragen. .

Dem Beleidigten, Gensdarm Hürdler in
Hönigerm wird die Befugniß zugesprochen, in-
nerhalb eines Monats znach Zuzstellung des
rechtskrästigen Urtheils den verfügenden Theil
desselben ein Mal auf Kosten des Angeklagten
im Namslaunr Kreisblatte bekannt zu machen.

Von Rechts Wegen.

1

i 
s 
s
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Zntmerpent silberne Medujllez Wirth: Hirten,
Goldene Web-eilten: Ylikza 1884; {wenn 1884¬

Hpiecwerke
4���200 Stücke spielend; mit oder ohne
Expressiom Mandoline, Trommel, Glocken,
Himmelsstimmem Castagnetten, Harsenspiel 2c.· �3

Hptetdosen
2��16 Stücke spielend; ferner Necefsaires,
Cigarrenständey Schweizerhäuschem Photo-
graphiealbums, Schreibzeuge, Handfchuh-
kosten, Briefbeschwerey Vlumenvasem Cigar-
ren - Etuis, Tabaksdosem Arbeit-Wische,
Flaschem Viergläseiz Stühle 2»c., Alles mit
Musik. Stets das ähnelte und Vorzüg-
lichfte, besonders. geeignet zu Weihuachts-
geschritten, empfiehlt

J. H.Heller, Bern  Schwerz!.
K« Jn Folge bedeutender Reduction

der Rohmaterialpreise bewillige ich auf die
bisherigen Ansiitze meiner Preislisten 20°/o
Rat-»in und zwar selbst bei dem kleinsten
Auftrage-
s Nur direkter Bezug garantirt Aechtheitz
illustrirte Preisliften sende sranko.

Ojs

E
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ganzen
Flaschen!

Mit 85 Filialen!

Filiale Breslau Zwingerplatz, Sßhweidnitzerstlz-Eßke.
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Hugo Banke, Namslau.
 Eingesandt.!

Meiner Pflicht nachzukommen, bescheinige
ich hiermit, daß mein Sohn, welcher bereits
seit 4 Jahren am Knochensrasz am Schien:
bein gelitten hat, durch das bekannte

RingclhardrGlöckneNsche
Wund- und HetlpflasteriI

schnell und gut geheilt worden ist. Die
5 Löcher, die am Srhieubein sichtbar waren,
konnten vorher durch allerhand Mittel und
Verordnungen nicht beseitigt werden und ich
bin mit meinem Sohne von innigstem Danke
durchdrungen für die bedeutende Wirkung
obigen Pflasters, da es auch mich von

-Frostballen und vom Rheumalismus am
rechten Beine befreit hat. Allen ähnlich
Leidenden empfehle ich das vorzügliche
Pslaster mit gutem Gewissen.

Wettin an der Saale, am 17. Febr. 1886.
Handelsfrau F. Fischer.

*! Mit Schutzmarkn W auf den
Schachteln zu beziehen ä, 25 und 50 Pf.
 mit Gebrauchs-Anweisung! aus der königl.

e privileg. Apotheke in Rom-Blau, sowie aus den
Apothekeu in Konstadt, Pitschen, Bern-
stadt, Oels, Breslau, Qhlau, Carlsruh 2c.
Zeugnisse liegen daselbst aus. NB. Bitte
genau auf obige Schutzmarke zu achten.

Griißte Neuheiten
in Gratulations- und

Neujahrskartem
�i auch humoristischem

empfiehlt in reichster Auswahl

Ad. Toebe.

 Grundstück zu 472 °/o Zinsen per
  u bald oder später zu vergeben. Wo,

Mark sind auf ein ländliches

ist in der Exped. d. Bl.» zu erfahren.

Für nur 50 f.
abonnirt man bei seiner nächsten Post-
anstatt auf ein hochinteresjantes Blatt: die

O n _

w� THWVSOVD W
welche in Berlin erscheint. Jeder Thier-
liebhaber sollte Abonnent der Thier-
börse sein; für jeden Thierzüchter und
Thierhändler aber ist das Blatt unentbehr-
lich. Das sehr beliebte Blatt, welches in
ganz Deutschland und OesterieichUngarn stark
verbreitet ist, bringt in jeder Nummer. pracht:
volle Bilder, anregende Artikel aller Art und
einen Briefkasten, in dem sich jeder Abonnent
über Alles unentgeltlich Raths erholen kann:
eine Fülle des Wissenswerthen Der Annon-
centheil ist so reichhaltig, wie bei keinem
zweiten Blatt. Vom Geflügel, Hunden,
Pferden, Kühen, Schafem Kaninchem Fischen,
Bienen, bis selbst zu dem kleinsten Jnsect ist
Alles auf�s Reichhaltigste in Angebot und
Nachfrage vertreten; aber auch von geschäft-
lichen Anzeigen aller Art findet man eine
reiche Auswahl. Jedes Vierteljahr wird eine
hübsche Erzählung gratis beigegeben. �� So
findet in der Familie Mann, Frau und Kind
in jeder Nummer Etwas, was auf�s Lebhaf-
teste interessirt Und das Alles für nur
50 Pf. Man braucht nur zu seiner näch-
sten Postanstalt zu gehen, oder wenn man
auf dem Lande wohnt, es dem Briefträger zu
sagen, 50 Pf. zn zahlen oder wenn man das
Blatt in die Wohnung gebracht haben will,
15 Pf mehr und erhält jede Woche pünktlich
Mittwochs die ,,Thierbörse.« Man ver-
säume nicht, baldmöglichst die Thier-
börse bei seiner nächsten Postanstalt
zu bestellem E

Annoncen aller Art annoncirt man
am vortheilhaftesten und billigsten in der
Thierbörsa Man sendet dieselben entweder
direct an die Expedition Berlin, SW. Alte
Jacobstraße 110, oder durch eine Annoncen-
Expeditiom

d?
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Vier Mark
pro Quartal bei allen Deutschen Postanstalten.

�Berliner Neueste Nachrichten�
Unparteiische Zeitung.

. . J : »»J« ·

«« «.«- ««    1A,�. .  , .
. «" .7.

�

parteiische pol. Berichterstattung.
«? Wiedergabe interessirender Meinungsaus-
 serungen der Parteiblätter aller Richtun-
 gen. Ausführliche Parlaments-Berichte.

-�� Militairische Aufsätze. �� Interessante

Local-, Theater- und Gerichts-Nachrich-
_ s ten. � Gute Feuilletons. �� Eingehendste
 Nachrichten über Musik, Kunst und Wis-

senschaft. �+ Ausführlicher Handelstheil.
» � Vollständigstes Coursblatt. ��� Lot-
O terielisten. � Personal - Veränderungen
l in Armee und Civil- Verwaltung  voll-

ständig!.

znnal täglich  auch Montags!
7  Gratis-! Beiblätter: »

�Der Hausfreund�, illustrirte Zeitschrift von
16 Druckseiten, wöchentlich.
�Illustrirte Modenzeitung�, monatlich.

. �Humoristisches Echo�, wöchentlich.
�Verloosungsblatt�, zehntägig.
�Landwirthschaftl. Zeitung�, Vierzehntägig.
�Zeitung für Hausfrauen�, dto.

. �Produeten- u. Waaren-lllarktbericht� �l Wöchentl. Tjzszx _&#39;

l�

VFDPTEPOIEO
1m täglichen Feuilleton Romane und Novellen .

der hervorragendsten Autoren. ·
Das erste» Quartal bringt u. a. folgende:

Paul Lindau: Der Tod der Frau Baronin. »sz;».j»
Hans Hopfen: Juschu; Tagebuch eines Schau- ·";"F-J3«

Spielers. s « «
Wolfg. Braehvogel: Die stolze Schwäbin. » .

Ferner feuilletonistische Beiträge von Julius .st;Js;j"Tszs«
stettenheim, D. Duncker, Hermann Heiberg, sssjtsp
Ottomar Beta, Ferdinand Gross u. a.

Auf Wunsch Probe-Nummern 8 Tage lang täglich gratis G franko!
»« .   »�an. .- - Au,� - ».»--«,-»» 

anfrage 352,000; das verbreitetste alter deutschen
Zskätter überhaupt; ausserdem erscheinen Zlehersetzungen
m zwölf fremden sprachen.

Die Mottenwelt. Jllustrirte Zei-
tung für Toilette und Handarbeiten
Monatlich zwei Nummern. Preis
vierteljährlich Mk. 1.25. Jährlich
erscheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand-
arbeiten, enthaltend gegen 2000 Ab-
bildungen mit Beschreibung, welche
das ganze Gebiet der Garderobe und

» Leibwäsche für Damen, Mädchen und
--I;;»..--,., Knaben, wie für das zartere Kindes-
�i� alter umfassen, ebenso die Leibwäsche

für Herren und die Bett- und Tischwäsche 2c.� wie die
Handarbeiteki in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmuftern für alle Gegen-
stände der Garderobe und etwa 400 Muster-Vorzerchnun-
gen für Weiß- und Buntstickerei, Namens-Chiffren 2c.

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buchs
handlungen und Postanstaltem �� Probe-Nummern gra-
tis und franco durch die Expeditiom Berlin W, Potss
damer Str. 38; Wien I, Qperngasse 3.

legetahilisuhe Schuppen-Fannie
v. Bergmann & ca» Berlin u. Frankft. I.

einzig sicheres und reelles Mittel gegen Schuppen,
welches zugleich den Haarboden stärkt und den Haar�
wuchs kräftig fordert. Vorräthig e. Tiegel 75 Pfg;
allein in der Adler-Apotheke S. Proskauer.

12 Mal prämiirh 1387 drei erste PreiseT
Leipzig, Dresden, Adelaide

1888 Berlin Goldene Medaille.

Jcacao Lobeck
� absolut rein, sofort löslich, ��

nicht durch Soda oder Pottasche  holländische
Art! sondern vermittelst Patent. Dampfdruck-Ver-
fahren löslich gemacht. Aerztlich bestens empfoh-
len, angefertigt unter steter chemischer Controlegs

Fabrik von Lobeck & ca» Dresden,
KönigL Sächs Hoflieferantew

Neu alle ar en!
die größte Auswahl, zu den billigsten Preisen
emp�ehlt ergebenst

Carl Dethle�s

D. R.-
Patent

r.
308 94.

_ Buchhandlung.
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m. Schlesifche Raps; und Leiukkiåxesy
 Roggew und Weizen-Kle,ie

pfferirt billigst R. Kriolnler
BriegewStrafze 48, Kohlen«pkatx.

�_   / s«.  .« . .___� «»  
"""" �v-x

�«« III--

Die überraschende Lösung des Zwiebelsaftes
in richtiger Zubereitung bei äußern, Lungen-,
Brust: nnd Halsleiden findet glänzendste
Bestätigung bei dem Gebrauch der 0. Tietze�s
��miebelbonbonä. Jn Packeten ä 50 unb
52 Pf« M« T» d« Germaniasspdrogerie

  e Schiitzenstrasza

Directe deutsche Postdampfschiffzthrt
"von  nach Newyork
· jeden Mittwoch und Sonntag,

re nach Newyork
_ jeden Dienstag, .

vonsiettln nach mewygrh
, alle 14 Tage»

von Hamburg nach Wes�nndien
" monatlich 4 mal, -

vonHambur-g nach Mexico
monatlich 1 mal.

Die Post-Dampfschii�w dm� Gnsn�schuff bieten bei a .
ezeichneter Verp�egung vorzü sichs R 3 1 h �t.  Gajüts- wie Zwischendenks-gassagienfge egen el 80W

Nähere Auskunft; erth eilt: No 730
Wilh. Mahler, Berlin N., Invalidenstr. _121.

Griinlrerger Yiatnrweine
wie bekannt, empfiehlt ferner

sichert Ho�mann.

Ylenjahrstiarten 
emp�ehlt »    »  .    o«   spitz·

Nächsten Sonntag 3 Uhr

kuttwkifctiek Gottes-Mist.
P. Kluge.

Ufkontag den 7. Januar 1889
Nachmittag 2 Uhr
" findet die

statutenmäßige Znnunggverlammlung
um. Ileukalinüuartal

riet vereinigten Qhenerarlreiter - Dnnung
statt.

Freispreehen nnd Aufnahme der Lehr-
linge find bis zum 2. Januar 1889 mit
Einreichung des Arbeitsbuchs beim Ober-
meister anzumeldew

Der Vorstand.
f n

Bekanntmachungen
von Actien-Gesellschaften, Domänenvew
waltungem sowie alle behördlichen Anzeigen
von Land- und Amtsgeri»chten, Staatsan-
waltschaftem Rechtsanwältem Magistra-
ten, A1nts- und GerneindwVorstehern u.
s. w. für die statutarisch vorgeschriebenem sowie für
alle übrigen Zeitungen werden unter Garantie
prompter Ausführung und gegen Lieferung vor-
schriftsmäßiger Beläge besorgt durch

Rudolf Masse,
AnnoncewExpedition

Breslau, Ohlauerstraße 85;

1200öis moogütsk
sind gegen genügende. Sicherheit sofort zu ver-
geben; von wem, sagt die Gxped d. VI.

Die  Etage ist zu vermiethen und vom
1. " ZEISS! ubeziehem  « » «

euer 2eM»». » « «-·-;«Z-:.·ss.·,« 5� « · « «
«. H.
XX «fit:
s;- XII-J»- �w�--"




